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Zeitplan, Mitteilung 

§ 33. (1) Die Behörde erstellt in Zusammenarbeit mit dem Projektwerber/der Projektwerberin und 
der Energie-Infrastrukturbehörde in sinngemäßer Anwendung des § 7 Abs. 1 einen Zeitplan, der für die 
weiteren Schritte des Vorantragsabschnitts und für das UVP-Verfahren einen straffen Ablauf vorsieht. 
Dabei sind für den Vorantragsabschnitt längstens zwei Jahre und für das Genehmigungsverfahren bis zur 
Entscheidung (§ 17) längsten ein Jahr und sechs Monate vorzusehen. Verzögerungen bei der Erstellung 
der Einreichunterlagen sind vom Projektwerber/der Projektwerberin der Behörde und der Energie-
Infrastrukturbehörde, Verzögerungen im Verfahren sind von der Behörde der Energie-
Infrastrukturbehörde mitzuteilen und zu begründen. 

(2) Spätestens sechs Monate nach dem Antrag gemäß § 31 Abs. 1 legt die Behörde in 
Zusammenarbeit mit der Energie-Infrastrukturbehörde, den mitwirkenden Behörden, dem 
Bundesminister/der Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus unter Berücksichtigung der 
eingelangten Stellungnahmen und der Ergebnisse der öffentlichen Erörterung, die Unterlagen und den 
Detailierungsgrad der Informationen fest, die vom Projektwerber/der Projektwerberin für die Einleitung 
der Umweltverträglichkeitsprüfung (§ 5) voraussichtlich benötigt werden und teilt mit, welche Aspekte 
bei der Ausarbeitung des Detailprojekts zu beachten sind. 
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